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Satzung vom 10.07.2020 
 

als Ergänzung zur 
 

Satzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten über die Erhebung von Beiträgen 
gemäß § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen für 

straßenbauliche Maßnahmen im Gebiet der Stadt Xanten 
 

für die Teilstrecke der Straße Kalkarer Straße (B 57) in Xanten-Marienbaum zwischen 
Kalkarer Straße 143 (Satzungsgebiet gem. § 34 BauGB) und Kalkarer Straße 17 (Grenze 

des Bebauungsplanes VB 16) 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrer 
Neufassung vom 14.07.1994 und ihrer derzeit gültigen Fassung vom 15.04.2020, aufgrund der 
§§ 8 und 8a des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 
in seiner derzeit gültigen Fassung vom 01.01.2020 sowie aufgrund der Satzung des 
Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 
Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen für straßenbauliche Maßnahmen im 
Gebiet der Stadt Xanten vom 28.04.2010 in ihrer Fassung vom 12.07.2017 hat der Verwaltungsrat 
des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten AöR in seiner Sitzung am 30.06.2020 folgende 
ergänzende Satzung zur Satzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten über die Erhebung 
von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen für 
straßenbauliche Maßnahmen im Gebiet der Stadt Xanten beschlossen: 
 
 

§ 1 
Selbstständiger Straßenabschnitt 

 
Die Teilstrecke der Kalkarer Straße (B 57) in Xanten-Marienbaum zwischen Kalkarer Straße 143 
(Satzungsgebiet gem. § 34 BauGB) und Kalkarer Straße 17 (Grenze des Bebauungsplanes VB 
16) stellt einen selbstständigen Abschnitt dar. 
 

 
§ 2 

Straßenart 
 
Bei der in § 1 genannten Teilstrecke handelt es sich um eine Hauptverkehrsstraße. 

 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
(1) Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
(2)  Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung wurde nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht, 
 
c)  der Bürgermeister bzw. der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Dienstleistungsbetrieb Stadt 

Xanten vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache, die 
den Mangel ergibt, bezeichnet worden. 

 
 
 
Xanten, 10.07.2020 
 
 
 
gez.: 
Franke 
Verwaltungsratsvorsitzender des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten 
 
 
 

 


